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Stadt Heidelberg 
Dezernat III, Kulturamt 
 

 
 
 
Nutzung der Thingstätte 

 
 
 

Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung Zustimmung zur Be-

schlussempfehlung 
Handzeichen 

 
Bezirksbeirat Neuenheim 04.03.2008 Ö  ja  nein  ohne  

Bezirksbeirat 
Handschuhsheim 

31.03.2008 Ö  ja  nein  ohne  

Jugendgemeinderat 01.04.2008 Ö  ja  nein  ohne  

Kulturausschuss 10.04.2008 Ö  ja  nein  ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

16.04.2008 Ö  ja  nein  ohne  

Jugendgemeinderat 18.04.2008 Ö  ja  nein  ohne  

Gemeinderat 29.04.2008 Ö  ja  nein  ohne  

 
 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 05. Mai 2008 
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 Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
  
 1. Die Bezirksbeiräte Neuenheim und Handschuhsheim sowie der Kulturausschuss und der 

Haupt- und Finanzausschuss empfehlen dem Gemeinderat, die Beauftragung der Heidel-
berg Marketing GmbH (früher Heidelberger Kongress- und Tourismus-GmbH) mit der 
Durchführung von Veranstaltungen auf der Thingstätte zu denselben Konditionen, wie am 
24. 02. 2005 vom Gemeinderat beschlossen, um ein weiteres Jahr zu verlängern. 

 
2. Die Bezirksbeiräte Neuenheim und Handschuhsheim sowie der Kulturausschuss und der 

Haupt- und Finanzausschuss empfehlen dem Gemeinderat, die Verwaltung zu beauftra-
gen, bis zum 31. Oktober 2008 ein schlüssiges Konzept zur Nutzung der Thingstätte vor-
zulegen, das die rechtlichen und baulichen Voraussetzungen zu ihrer Nutzung klärt und 
ihrer Eigenschaft als Kulturdenkmal gerecht wird. 

 
 
 Anlagen zur Drucksache: 
 Lfd. Nr. Bezeichnung  

 A 1 Bericht des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein Reihen 
 A 2 Bericht der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Stadtgruppe Heidelberg 
 A 3 Foto des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein Reihen 
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Sitzung des Bezirksbeirates Neuenheim vom 04.03.2008 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Sitzung des Bezirksbeirates Handschuhsheim vom 31.03.2008 
 
 
 
Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
 Ja 13  Nein 0  Enthaltung 2   
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Sitzung des Jugendgemeinderates vom 01.04.2008 
 
 
 
Ergebnis: vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt 
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Sitzung des Kulturausschusses vom 10.04.2008 
 
 

 
 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses vom 10.04.2008 
 

5 ö Nutzung der Thingstätte 
 Beschlussvorlage 0048/2008/BV 
  
 Es melden sich zu Wort: 

Stadtrat Gund, Stadtrat Dondorf, Stadträtin Dr. Schuster, Jugendgemeinderat Klooker, 
Stadträtin Marggraf, Stadträtin Hommelhoff, Stadträtin Schröder-Gerken, Stadträtin Dr. 
Werner Jensen, Stadträtin Dotter 

  
 Herr Dr. Gerner weist darauf hin, dass die Walpurgisnacht 2008 nicht Gegenstand dieses 

Punktes sei. Herr Stadtrat Gund merkt an, dass insgesamt weniger Veranstaltungen statt-
fänden, als erlaubt, daher müsse man an der Anzahl nichts ändern. Herr Stadtrat Dondorf 
kritisiert die Darstellung der Walpurgisnacht-Feier, die Betonung der Risiken und beson-
ders den Vorschlag der Errichtung eines Zauns in der Vorlage. Herr Dr. Gerner antwortet, 
dass es sich nur um Handlungsmöglichkeiten handelt, nicht um Maßnahmen. 
 
Herr Mumm (Kulturamt) berichtet über mögliche strafrechtlichen Konsequenzen für die 
Verantwortlichen (Kulturamt und Oberbürgermeister) zu den jetzigen Gegebenheiten und 
um die Bemühungen, dies ohne Verbot der Walpurgisnacht in den Griff zu bekommen. 
Zum geringen allgemeinen Interesse daran, auf der Thingstätte zu veranstalten, merkt er 
an, dass Veranstalter aufgrund des hohen Aufwandes, eine Infrastruktur zu schaffen, kein 
Interesse an der Thingstätte hätten. 
 

 Frau Stadträtin Dr. Schuster merkt an, dass der Begriff „Zaun“ in der Vorlage eine unglück-
liche Formulierung sei und Frau Stadträtin Marggraf ergänzt, dass sie sich über die Vorla-
ge geärgert habe und es zwar um die Nutzung der Thingstätte gehe, aber letztendlich doch 
um die Walpurgisnacht; man habe bei dem Grillverbot bereits eine ähnlich negative Erfah-
rung mit Verboten gemacht, man müsse auch den Bedarf an Freiräumen sehen und bei 
Verhältnismäßigkeit bleiben. Frau Stadträtin Dr. Hommelhoff findet diese Sicht zu krass, 
sie ist der Meinung, dass man die Vorlage auch in dieser Form akzeptieren könne. 
 
Weiterhin wird über die Zahl der Besucher diskutiert, die die 17.000 noch erreichen werden 
bzw. inoffiziell bereits erreicht haben und die Frage nach den Kosten der Sicherungsmaß-
nahmen wird gestellt. Außerdem wird angemerkt, dass Ersatzveranstaltungen nichts brin-
gen, da die Walpurgisnacht ein Ritual sei und die Heidelberger Walpurgisnacht werde 
deutschlandweit im Internet als Kult-Veranstaltung bezeichnet. 
 

 Herr Köster (Bürgeramt) berichtet nochmals über die geplanten Maßnahmen aller Beteilig-
ten, die Walpurgisnacht möglich zu machen. Herr Dr. Gerner merkt an, dass dieser Vorla-
ge in den Bezirksbeirats-Sitzungen Neuenheim und Handschuhsheim zugestimmt wurde. 
 

 Frau Dotter bittet Herrn Bürgermeister Dr. Gerner, Ziffer 1 und 2 der Vorlage getrennt ab-
stimmen zu lassen. 
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 Beschlussvorschlag des Kulturausschusses: 
  
 1. Der Kulturausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die Beauftragung der Heidelberg Mar-

keting GmbH (früher Heidelberger Kongress- und Tourismus-GmbH) mit der Durchfüh-
rung von Veranstaltungen auf der Thingstätte zu denselben Konditionen, wie am 
24.02.2005 vom Gemeinderat beschlossen, um ein weiteres Jahr zu verlängern. 

  
 Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
  
  
 2. Der Kulturausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die Verwaltung zu beauftragen, bis zum 

31. Oktober 2008 ein schlüssiges Konzept zur Nutzung der Thingstätte vorzulegen, das 
die rechtlichen und baulichen Voraussetzungen zu ihrer Nutzung klärt und ihrer Eigen-
schaft als Kulturdenkmal gerecht wird. 

  
 Abstimmungsergebnis: 10:1:1 
  
  
 gez. 

 
 Dr. Joachim Gerner 

Bürgermeister 
 
 
 
 
Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.04.2008 
 
 
 
Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
  
 



 

Drucksache: 0048/2008/BV ... 
00186283.doc 
 

- 2.8 - 

 
Sonder-Sitzung des Jugendgemeinderates vom 18.04.2008 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Sitzung des Gemeinderates vom 29.04.2008 
 
 

 
 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung Gemeinderates vom 29.04.2008 
 

5 Nutzung der Thingstätte 
 Beschlussvorlage 0048/2008/BV 
  
  
 Oberbürgermeister Dr. Würzner ruft den Beschlussvorschlag des Kulturausschusses vom 

10.04.2008, in dem das Datum 31. Oktober 2008 für die Vorlage eines Konzeptes zur Nut-
zung der Thingstätte bekräftigt wurde, auf. 

  
  
  
 Beschluss des Gemeinderates:  
  
 1. Der Gemeinderat verlängert die Beauftragung der Heidelberg Marketing GmbH (früher 

Heidelberger Kongress- und Tourismus-GmbH) mit der Durchführung von Veranstaltun-
gen auf der Thingstätte zu denselben Konditionen, wie am 24. 02. 2005 vom Gemeinderat 
beschlossen, um ein weiteres Jahr. 

 
2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung bis zum 31. Oktober 2008 ein schlüssiges 

Konzept zur Nutzung der Thingstätte vorzulegen, das die rechtlichen und baulichen Vo-
raussetzungen zu ihrer Nutzung klärt und ihrer Eigenschaft als Kulturdenkmal gerecht 
wird. 

  
  
  
  
 gez. 

 
 Dr. Eckart Würzner 

Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Ergebnis: mehrheitlich beschlossen 
 Enthaltung 1   
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I. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtent-
wicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

 
Im Hinblick auf die Zielsetzungen des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda nicht von Be-
deutung. 
 
<=========================================================>

 
 
II. Begründung: 
 
I 
Am 24. 02. 2005 hatte der Gemeinderat folgenden Beschluss gefasst: 
 

1.  Die Thingstätte ist keine öffentliche Einrichtung der Stadt Heidelberg; sie dient in be-
sonderen Fällen der Durchführung kultureller Veranstaltungen der Stadt Heidelberg 
oder ihrer Beauftragten. 

2.  Beauftragte im Sinne der Nr. 1 ist die Heidelberger Kongress und Tourismus GmbH 
als Antragstellerin auf Genehmigung der Thingstätte als Versammlungsstätte nach 
der Versammlungsstättenverordnung. Die Heidelberger Kongress und Tourismus 
GmbH übernimmt für die von ihr durchgeführten Veranstaltungen die gesamte orga-
nisatorische Abstimmung und Genehmigung mit den zu beteiligten Ämtern und Be-
hörden. 

3.  Die Zahl kultureller Großveranstaltungen, d. h. Veranstaltungen, die mehr als 500 
Besucher erwarten lassen, wird auf 4 Veranstaltungen an höchstens 3 Wochenenden 
beschränkt. Diese sollen nicht an zwei Wochenenden unmittelbar nacheinander statt-
finden. Bei Bedarf kann die Stadt eine der 4 Veranstaltungen selbst nach Genehmi-
gung durch den Kulturausschuss vergeben. Die Heidelberger Kongress und Touris-
mus GmbH stellt das Jahresprogramm der Stadt rechtzeitig vor. Die Besucherzahl 
wird auf höchstens 5.000 Besucher pro Veranstaltung festgelegt. 4.000 Besucher sol-
len mit dem Bus (lärm- und abgasvermindert) befördert werden, 1.000 Besucher sol-
len die Thingstätte zu Fuß anlaufen. 
Die Beauftragung der Heidelberger Kongress und Tourismus GmbH wird auf 3 Jahre 
befristet. Danach ergeht ein Bericht der Heidelberger Kongress und Tourismus GmbH 
an den Kulturausschuss und die Beauftragung wird gegebenenfalls um weitere 2 Jah-
re verlängert 

4.  Kulturelle Veranstaltungen mit geringerer Besucherzahl können durchgeführt werden, 
wenn sie keine zusätzlich spürbare Verkehrsbelastung durch Kraftfahrzeuge auf den 
Zufahrtswegen oder andere wesentliche Beeinträchtigungen mit sich bringen. 

 
In den zurückliegenden drei Jahren konnte das Kontingent von vier Großveranstaltungen im Jahr 
nicht ausgeschöpft werden: 2005 gab es an einem Wochenende zwei Veranstaltungen: Samstag, 
den 20. August 2005 „Evita“ mit ca. 2500 Besuchenden und am folgenden Sonntag, den 21. 8. „Bibi 
Blocksberg“ mit ca. 600 Besuchenden. 2006 wurde keine Veranstaltung durchgeführt. Die für 2007 
geplante Veranstaltung 2007 (Konzert mit Lionel Richie) wurde vom Veranstalter kurzfristig abge-
sagt. Grundsätzlich gilt, dass es zwar zahlreiche Voranfragen für Veranstaltungen auf der Thing-
stätte gibt, sich viele Veranstalter aber zurückziehen, wenn sie sich die konkreten Bedingungen 
betrachten und den technischen Aufwand kalkulieren. Die 2005 durchgeführten Veranstaltungen 
verliefen ohne Auffälligkeiten und Störungen. Für 2008 ist wieder ein doppeltes Wochenende mit 
einer Puccini-Oper und einem weiteren Konzert in Vorbereitung. 
Einer Verlängerung des Auftrags an die Heidelberg Marketing GmbH als Rechtsnachfolgerin der 
Heidelberger Kongress- und Tourismus GmbH stünde insoweit nichts entgegen. 
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II 
Allerdings gibt es Probleme mit der Verkehrssicherheit der Thingstätte und den daraus folgenden 
Amtshaftungspflichten. Diese Probleme können grundsätzlich bei jeder normalen Nutzung der An-
lage durch Spaziergänger auftreten wie auch bei den vorgesehenen genehmigten Großveranstal-
tungen; sie verstärken sich aber in eigentlich nicht mehr tolerierbarerWeise in der „Walpurgisnacht“, 
den ungenehmigten jährlichen Zusammentreffen von bis zu 13.000 jungen Menschen in der Nacht 
jeweils vor dem 1. Mai: Feuer, Leuchtraketen und Fackeln gefährden Menschen und Wald; Alkohol 
und Drogen senken die Hemmschwelle für Pöbeleien und Gewalt; Stürze an den ungesicherten 
Außenmauern und im Bühnenbereich der Thingstätte – in der herrschenden Dunkelheit unvermeid-
lich – führen zu Verletzungen; in den folgenden Tagen ist tonnenweise Müll zu entsorgen und müs-
sen Reparaturen an der Anlage veranlasst werden. Berichte der Rettungsdienste über den 30. April 
2007 verdeutlichen die Heftigkeit der Probleme (Anlage 1 bis 3). 
Zwar wurden in den vergangenen Jahren zwischen städtischen Ämtern, der Polizei, der Feuerwehr 
und anderen Rettungsdiensten in sorgfältiger Abstimmung Maßnahmen zur Begleitung der „Wal-
purgisnacht“ vorbereitet und durchgeführt und dabei ein großes Know-how im Umgang mit nächtlich 
feiernden Massen erworben. Ungeklärt ist aber die haftungsrechtliche Verantwortung im Fall ernst-
hafter oder gar tödlicher Verletzungen; der Extremfall wäre eine Panik, die unabsehbare Folgen 
hätte. Auf die Stadt kämen nach derartigen Vorfällen Schadensersatzforderungen und auf die Ver-
antwortlichen persönlich strafrechtliche Folgen zu. 
 
III 
Am 20. Dezember 2007 legte das Rechtsamt ein Gutachten zur Verkehrssicherungspflicht auf der 
Thingstätte vor. Hintergrund waren Sturzverletzungen bei der letzten „Walpurgisnacht“ am 30. April 
2007. Einer Ämterrunde, an der auch das Revier Nord der Heidelberger Polizei beteiligt war, wurde 
das Gutachten am 7. Februar 2008 vorgestellt. 
Ohne dass es bislang zu einer abschließenden Meinungsbildung kam, wurde deutlich, dass die 
rechtliche Festlegung, die Thingstätte sei keine öffentliche „Einrichtung der Stadt Heidelberg“, modi-
fiziert und die bauliche Ausstattung im Blick auf die Verkehrssicherungspflicht überprüft werden 
muss. Erforderlich erscheint die Aufstellung einer Satzung, die die Möglichkeit von vier kulturellen 
Großveranstaltungen positiv aufnimmt, ansonsten weitere Nutzungen für große Publikumszahlen 
und insbesondere den nächtlichen Aufenthalt ausschließt (vergleiche Satzung für das St. Michaels-
kloster, das als öffentliche Einrichtung gewidmet ist). Ungeklärt ist, ob und inwieweit Sicherungen 
entlang der baulichen Absätze am Rand und im Bühnenbereich technisch und denkmalrechtlich 
möglich sind. Grundsätzlich nicht auszuschließen ist auch die Lösung, dass die gesamte Anlage mit 
einem stabilen Zaun umgeben wird, der den Zugang zur Thingstätte auf genehmigungsfähige Fälle 
einschränkt. 
 
IV 
In Begehungen und weiteren Beratungen wird die Verwaltung die offenen Fragen klären; auch der 
Bezirksbeirat Handschuhsheim und der Jugendgemeinderat sind einzubeziehen. Für die „Walpur-
gisnacht“ 2008 wird der Erlass einer Allgemeinverfügung erwogen, der den Aufenthalt auf der 
Thingstätte verbietet. Der im Beschlussvorschlag genannte Termin 31. Oktober 2008 ist so gewählt, 
dass rechtzeitig vor der Veranstaltungssaison 2009 Klarheit über die Nutzung der Thingstätte 
herrscht und dass im Haushaltsplan 2009/10 eventuell Mittel für bauliche Maßnahmen eingestellt 
werden können.  
 
 
gez. 
 
Dr. Joachim Gerner 

 
 
 


